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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1 Z9;

EStG 1988 §20;

Rechtssatz

Ein höherer Verp egungsaufwand, als er einem Steuerp ichtigen im allgemeinen erwächst, fällt nur dann an, wenn

noch keine Kenntnis über die örtlichen Verpflegungsmöglichkeiten besteht (Hinweis E 22.4.1984, 82/13/0018).
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